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der erste der beiden Punkte wird zu untersuchen sein. Die 
Unabhängigkeit beider Aspekte soll an einer Parallele bei 
Zubereitungshinweisen in einem Kochbuch verdeutlicht 
werden: Vom Autor eines Rezeptes für die Zubereitung des 
giftigen Kugelfisches erwarten wir, dass sein Rezept alle Ge-
fahren weitestgehend ausschließt, aber trotzdem zusätzlich 
auf die bestehende Gefahr hinweist. Damit wird der Leser 
in die Lage versetzt, zu entscheiden, ob er sich auf die ris-
kante Delikatesse einlassen will. Die Verantwortung für die 
Rezepttreue bei der Zubereitung trägt der kochende Leser. 
Der Autor ist jedoch damit nicht aus jeder Verantwortung 
entlassen. Beschreibt er im Rezept eine Art der Zubereitung, 
die das Gift des Kugelfisches entgegen seiner Aussage nicht 
inaktiviert, so halten wir die Veröffentlichung des Rezeptes 
trotz eines Gefahrenhinweises für unverantwortlich. Die 
Publikationsfreigabe des Rezepts ist eine Handlung, die dem 
Autor moralisch zugerechnet wird, die er zu verantworten 
hat. Dies bleibt unberührt von einer Verantwortung des Le-
sers bzw. Kochs bei der Umsetzung des Rezepts. Beim „man 
nehme“ des Kochbuchs ist das handelnde Subjekt und damit 
der moralisch Verantwortliche leicht auszumachen: es ist 
der Autor. Wer aber wäre verantwortlich für ein vollständig 
computergeneriertes Rezept? Entsprechend stellt sich das 
Problem: Ist jemand – und ggf. wer – im Bereich des e-Health 
moralisch verantwortlich für medizinischen Rat, der nicht 
von einem Arzt, sondern von einem ES erteilt wird?

Handlung und Akt

Manchmal wird vorgeschlagen, dem ES selbst die Ver-
antwortung für seine Ratschläge zuzuschreiben. Snapper 
glaubt, einen Beleg dafür zu haben: Ein Krankenhaus könne 
sich gegen Fehler eines von ihm betriebenen ES versichern. 
Damit werde offensichtlich die Verantwortlichkeit des ES 
anerkannt (Snapper JW (1998)). Entgegen Snappers Auffas-

Einleitung

Die Welt des e-Health ist virtuell, doch wird in den virtu-
ellen Communities reale Medizin praktiziert. Denn real ist 
der Patient, der sich als Healthseeker (HS) im Internet medi-
zinischen Rat holt, und real ist sein Leiden. Sein Gegenüber 
muss kein realer Arzt sein. Sowohl die Diagnose als auch die 
Erstellung von Therapieplänen können in wachsendem Um-
fang von wissensbasierten Systemen übernommen werden. 
Dem HS tritt statt eines Subjekts ein Computer gegenüber, 
genauer ein Programm, ein Expertensystem (ES), das auf 
Arztwissen basiert. Einerseits profitiert der Patient von die-
ser Situation: Er kann einen Rat erhalten, der auf dem Wis-
sen und der Art des Entscheidungsprozesses eines Experten 
basiert, der ihm persönlich nicht zur Verfügung stände. Der 
Einsatz von Expertensystemen im e-Health ermöglicht eine 
breitere und gerechtere Verteilung des Expertenrates. Er 
könnte unter diesem Aspekt sogar moralisch geboten sein. 
Andererseits stellt sich angesichts beträchtlicher Risiken au-
tomatisierter Patientenabfertigung die Frage, wer den com-
putergenerierten medizinischen Rat zu verantworten hat. 
Diese Frage ist nicht nur von haftungsrechtlicher Relevanz 
für e-Health-Anbieter. Sie stellt sich als moralische Frage 
dem Nutzer wie dem Anbieter. Für den Nutzer ist relevant, 
wem er eigentlich vertraut und sein Schicksal in die Hand 
legt, wenn er sich auf den Rat eines Expertensystems hin z. B. 
für eine bestimmte Therapie entscheidet. Auf Anbieterseite 
ist entsprechend zu klären, wer die moralische Verantwor-
tung für den Rat trägt. In Frage kommen der Betreiber des 
Expertensystems und die Entwickler. Auch eine Eigenver-
antwortlichkeit des Nutzers ist in Betracht zu ziehen.

Zwei Arten der Verantwortung für ES-Ratschläge 
sind zu unterscheiden: die Verantwortung für das Ertei-
len des Ratschlags einerseits, und die Verantwortung für 
die Umsetzung eines Ratschlags andererseits. Vor allem 
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sung ist sein Versicherungsbeispiel jedoch ein sehr starkes 
Indiz dafür, dass gerade nicht dem ES, sondern dem Kran-
kenhaus als ES-Betreiber die Verantwortung zugeschrieben 
wird. Wäre das ES „selbst“ verantwortlich, so benötigte das 
Krankenhaus keine Versicherung gegen dessen Fehler. Ver-
antwortlichkeit ist auf Subjekte beschränkt, die frei handeln, 
die auch anders hätten entscheiden können. Handlungssub-
jekt in diesem Sinne können Einzelpersonen, evtl. Instituti-
onen sein, jedoch kein ES. Die „Tätigkeit“, die Aktion eines 

ES, ist nicht als Handlung anzusehen. Sie soll als bloßer Akt 
bezeichnet werden. Ein Akt kann „automatisch“ vollzogen 
werden. Reflexe und Instinktvollzüge sind Akte, aber keine 
Handlungen. Auch Maschinen können in diesem Sinne Akte 
vollziehen. Handeln können sie nicht, denn Handlungen 
sind nur diejenigen Akte, die dem freien Willen eines Sub-

jekts entspringen. Nur Handlungen sind dem Subjekt mo-
ralisch zuzuschreiben. Jedoch kann, was auf den ersten Blick 
als bloßer Akt erscheint, gleichwohl Teil der Handlung eines 

Subjekts sein. Ein Subjekt, das sich einer Maschine bedient, 
um eine bestimmte Tätigkeit zu erledigen, handelt mittels 
der Akte dieser Maschine. Solche Akte sind dem Subjekt 
moralisch zuzurechnen, es hat sie veranlasst und zu verant-
worten. Wer handelt mittels der Akte eines ES?

Expertensystem (ES) -interne Moral

Lässt sich das Verantwortungsproblem nicht – zumindest 
auf praktischer Ebene – umgehen? Es könnte ja dafür Sorge 
getragen werden, dass in den Akten des ES moralische As-
pekte von vornherein berücksichtigt sind. Entsprechende 
Regeln könnten von den Entwicklern implementiert werden. 
So würde versucht, das ES mit einer „internen Moral“ auszu-
statten, so dass es immer moralisch richtig agierte.

Diese „interne Moral“ des ES wäre eine partielle Reprä-

sentation ethischen Wissens und Entscheidens. Jedoch 
stößt der Versuch, ein ES nicht nur zum fachlichen, sondern 
zugleich auch zum moralischen ES zu machen, auf Proble-
me, sofern die zugrunde zu legenden moralischen Regeln 
nicht hierarchisch angeordnet werden können (Khalil OEM 
(1993)). Ein solcher hierarchischer Aufbau ist derzeit nicht 
verfügbar und seine Entwicklung nicht absehbar. Die im 
Bereich der Medizinethik auftretenden Normenkonflikte 
sind deshalb nicht automatisiert lösbar. Zudem ist auch 
ein ES nicht unfehlbar. Nicht nur bezüglich medizinischer, 
sondern auch bezüglich ethischer Belange wäre nie auszu-
schließen, dass es nicht auch de facto falsche Empfehlungen 

geben könnte. Weder kann die Korrektheit aller dem System 
möglichen Entscheidungspfade überprüft werden (CASS K 
(1996)), noch gibt es eine Möglichkeit, zu überprüfen, ob das 
Wissen des konsultierten Experten korrekt und vollständig 
im ES repräsentiert ist (Khalil OEM (1993)).

Das theoretische Problem der moralischen Verantwor-
tung wäre damit aber ohnehin nicht gelöst. Denn auch ein 
ES, das ethisches Expertenwissen repräsentiert, vollzieht 
lediglich Akte und handelt nicht. Auch einem ES mit „in-
terner Moral“ sind seine Empfehlungen oder Anweisungen 
moralisch nicht zurechenbar (Johnson DG und Mulvey JM 
(1995)). Falls die Akte eines ES nicht bloße schicksalhafte 
Ereignisse sind, so muss die verantwortende Instanz dem 
System extern sein.

Vollständige Eigenverantwortlichkeit
des Healthseeker

Einige e-Health-Sites verweisen auf eine weitgehende Ei-
genverantwortlichkeit des Anwenders, z. B. NexCura, der 
Betreiber der „CancerProfiler“. Dies sind ES, die auf der Site 
cancerfacts.com zur Verfügung stehen. In den „Terms and 
conditions“ von NexCura, auf die der entsprechende Link 
von cancerfacts.com verweist, ist zu lesen: „It remains your 
responsibility to evaluate the accuracy, completeness, and 
usefulness of all opinions, advice, services, and other infor-
mation found in the Profilers“ (Cancerfacts.com (2003)).

Bei der Beurteilung des Versuchs, die Verantwortung 

dem Nutzer anzutragen, muss die Verantwortung für die 
Umsetzung eines Ratschlags von derjenigen für die Ertei-
lung des Ratschlags unterschieden werden. Alle Versuche 
seitens der Betreiber, dem Nutzer die Verantwortung auf-
zuerlegen, können allenfalls den ersten Bereich betreffen, 
die Verantwortung für die Umsetzung, denn diese ist eine 
Handlung des Nutzers. Hingegen kann die Erteilung des Rat-
schlags durch ein ES nicht sinnvoll als Handlung des Nutzers 
beschrieben werden. Auch kann die Verantwortung für die 
Erteilung eines Ratschlags nicht durch die Verantwortung 
für die Umsetzung ersetzt werden. Eine vollständige Ei-
genverantwortlichkeit des HS ist damit ausgeschlossen. Die 
Verantwortung für die Erteilung der Ratschläge verbleibt bei 
Entwicklern und Betreibern des ES.
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Verantwortlichkeit der Entwickler

Unstrittig ist, dass die Entwickler eines ES zumindest dafür 
verantwortlich sind, dass sie ihre Aufgabe gewissenhaft und 
nach den Standards ihres jeweiligen Faches erledigen (Cass 
K (1996)). Ähnlich den Konstrukteuren eines Autos oder 
einer Achterbahn entwerfen und realisieren sie mit einem 
ES ein Werkzeug, das seinen Anwendern schaden kann. 
Und ähnlich wie bei der Konstruktion eines Autos für die 
verschiedenen Baugruppen unterschiedliche Verantwort-
lichkeiten bestehen, gibt es auch bei der Entwicklung eines 
ES entsprechende Zuständigkeiten. Cass unterscheidet di-
verse technische Rollen bei der Entwicklung eines ES: vom 
Manager, der die Entwicklung eines ES anordnet, über den 
Experten, den Knowledge Engineer, die Programmierer bis 
zum Nutzer. Sie schreibt jeder dieser technischen Rollen 
bestimmte moralische Verpflichtungen zu, die in erster 
Linie Sorgfaltspflichten sind. Deshalb kommt sie zu dem 
Schluss: "we are misguided if we blame the technology for 
what goes wrong" (Cass K (1996)). Statt dessen sei für jedes 
einzelne Problem der Inhaber der entsprechenden Rolle 
verantwortlich. Jedoch reichen Cass' Argumente nicht hin, 
um zu belegen, dass damit alle in Frage kommenden Ver-
antwortlichkeiten abgedeckt sind. Denn es bleibt offen, wer 
die prinzipiell nicht auszuschließenden Fehler des ES zu 
verantworten hat, mit denen auch dann zu rechnen ist, wenn 
alle an der Entwicklung und am Betrieb des ES Beteiligten 
ihre technischen Rollen tadellos erfüllt haben. Das Zusam-

menspiel verschiedener Instanzen kann Fehler hervorbrin-
gen, die vorab nicht erkennbar sind.

Nach Cass ist für solche Fehler tatsächlich niemand 
verantwortlich. Jeder einzelne Rolleninhaber verantwortet 
ausschließlich seinen Bereich. Ein außerhalb aller dieser 
Verantwortungsbereiche verursachter Schaden kann nach 
diesem Modell lediglich ein unverschuldetes Ereignis sein, 
wie etwa ein Blitzschlag auf freiem Feld. Ein ES wäre nach 
diesem Modell, da es nicht-verantwortete Fehler machen 
kann, als Risikofaktor für den Anwender zu betrachten. Die-
se Sichtweise könnte jedoch nur befriedigen, falls die Akte 
des ES nicht doch als Bestandteile von Handlungen eines 
moralischen Subjekts ausgewiesen werden können.

Verantwortlichkeit des Betreibers

Neben den Entwicklern eines ES kommt dessen Betreiber 
als moralisch Verantwortlicher für die ES-Akte infrage. Er 

entscheidet über den Einsatz des ES und zieht aus dessen 
Betrieb ggf. wirtschaftlichen Nutzen. Er wendet es als sein 

Werkzeug an. Diese Sicht wird auch durch das Beispiel des 
Krankenhauses nahe gelegt, das sich gegen Fehlleistungen 
eines von ihm betriebenen ES versichert, was zumindest eine 
juristische Verantwortlichkeit des Betreibers anzeigt. Die 
Frage ist, ob dem Betreiber eines ES, sei es ein Krankenhaus 
oder ein e-Health-Anbieter, Fehlleistungen seines ES auch 
moralisch zuzurechnen sind.

Die folgende Situation verdeutlicht die Verantwortung 
des Betreibers: Der Betreiber einer e-Health-Site will qua-
lifizierten medizinischen Rat anbieten. Aus Mangel an 
zeitlichen bzw. personellen Ressourcen oder an fachlicher 
Qualifikation bedient er sich bei seiner Beratungstätigkeit 
eines wissensbasierten Systems. Er hat den Willen, beratend 
tätig zu sein, sich jedoch entschieden, die konkreten Bera-
tungs-Handlungen mittels eines ES auszuführen. Er handelt 

mittels der Akte des ES, durch das er sich Arbeit abnehmen 
lässt.

Der bereits angesprochene Betreiber von cancerfacts.com 
handelt genau in dieser Weise. NexCura stellt seine über 
cancerfacts.com als “Cancer Profiler Service” angebotenen 
Dienste im “privacy statement” folgendermaßen dar: “The 
Cancer Profiler™ service... is an interactive decision support 
system that generates reports based on information that you 
enter into the system. These reports can be used to support 
treatment decisions” (Cancerfacts.com (2003)). Es liegt nach 
dem oben Gesagten nahe, Akte eines ES wie das Erstellen 
von "reports" als Handlungen des Betreibers zu betrachten. 
Auch die Fortbewegung im Auto mit 200 km/h ist als Hand-
lung des Fahrers anzusehen. Gefährdet er damit andere 
Verkehrsteilnehmer, so liegt das in seiner und nicht in seines 
Autos Verantwortung. Gefährdet im Bereich des e-Health 
ein ES-Betreiber die Healthseeker, so liegt das selbst dann in 
seiner Verantwortung, wenn er wie NexCura in den "Terms 
and Conditions" darauf hinweist, es würden keine "medi-
cal or professional services" angeboten (Cancerfacts.com 

(2003)). Allerdings ist ein Autofahrer nicht für Konstruk-
tionsmängel des Autos verantwortlich zu machen, die das 
Gefahrenpotenzial erheblich erhöhen. Deshalb stellt sich die 
Frage bezüglich des Betreibers eines ES, ob er nicht ebenso 
wenig für Fehler des ES verantwortlich ist, soweit sie auf 
Systemmängeln beruhen. Im Unterschied zum Serien- und 
Massenprodukt „Auto“ betreibt er jedoch ein Produkt, das 
ggf. speziell für ihn unter Berücksichtigung seiner Belange 
entwickelt wurde. Ein ES im e-Health unterliegt anders als 
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ein Auto weder gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen noch 
der unabhängigen Prüfung durch einen Technischen Über-
wachungsverein, dessen Typabnahme z. B. dem Autokäufer 
garantiert, dass sein Auto den technischen Anforderungen 
genügt. Die Sorgfaltspflicht und moralische Verantwortlich-
keit eines ES-Betreibers könnte damit hinsichtlich der Qua-
lität des von ihm betriebenen "Werkzeugs" über diejenigen 
des Autofahrers hinausgehen. Sie hängt von der Verteilung 

der Entscheidungskompetenzen zwischen Betreiber und 
Entwicklern des ES ab, die im Folgenden zu analysieren ist.

Das Geschäftsverhältnis
zwischen Betreiber und Entwicklern

Der moralische Aspekt des Verhältnisses zweier Geschäfts-
partner zueinander wird in der Wirtschaftsethik meist 
als Rollenverhältnis zwischen einem Professionellen und 
seinem Klienten betrachtet. Je nach Größe des Einflusses 
des Klienten auf Handlungen des Professionellen wird das 
Verhältnis als paternalistisches, als partnerschaftliches, 
oder als Vertragsverhältnis beschrieben, ggf. noch unter 
Berücksichtigung von Zwischenstufen (Bayles MD (1989)). 
Im vorliegenden Fall ist der Entwickler eines ES in der Rolle 
des Professionellen zu sehen, der ES-Betreiber in der Rolle 
seines Klienten. Welchen Einfluss hat das Geschäftsverhält-
nis zwischen Entwickler und Betreiber auf die moralische 
Zurechenbarkeit der Akte des ES und damit auf die Verant-
wortlichkeit gegenüber dem Nutzer?

Zunächst soll als Geschäftsverhältnis das Vertrags-

verhältnis betrachtet werden. Der Betreiber erteilt einem 
Entwicklerteam den Auftrag, ein ES nach seinen Vorgaben 
zu entwickeln. Die Entwickler führen den Auftrag aus, ge-
nügen dabei all ihren Sorgfaltspflichten, haben aber wenig 
gestalterischen Einfluss auf das ES. Der Betreiber veranlasst 
also die Entwicklung, gibt weitgehend die Spezifikationen 
vor, und wählt ein Entwicklerteam. Er überzeugt sich von 
der Leistungsfähigkeit des Systems und setzt es daraufhin in 
seiner beratenden Tätigkeit ein. Er hat bereits die Tatsache 
zu verantworten, dass das ES überhaupt entwickelt wird, vor 
allem aber das Konzept des ES. Wendet er das ES in seiner 
Beratung von HS an, kann dem Betreiber deshalb weitrei-

chende Verantwortung für die Akte des ES zugesprochen 
werden.

Läge zwischen ES-Entwicklern und dem Betreiber je-
doch kein Vertragsverhältnis, sondern ein paternalistisches 

Geschäftsverhältnis vor, d. h., ließen die Entwickler dem 

Betreiber keine andere Wahl als ihr System einzusetzen, läge 
die Verantwortung für die Akte des ES statt beim Betreiber 
vollständig bei den Entwicklern, denn der Einsatz des ES 
wäre keine freie Handlung des Betreibers. Ein solches Ver-
hältnis kann jedoch außerhalb von Zwangssituationen nicht 
vorkommen. Zu bedenken wäre allenfalls, dass ein Vertrags-
verhältnis in jenen Situationen eine paternalistische Kompo-
nente bekommt, in denen der Betreiber ein System einsetzt, 
auf dessen Entwicklungsprozess er keinerlei Einfluss hatte. 
Da ihm aber die Entscheidung über den Einsatz bleibt, än-
dert dies nichts Grundlegendes an der Verantwortlichkeit, 
die er auch im reinen Vertragsmodell hat.

Am ehesten realistisch erscheint die Annahme eines 
partnerschaftlichen Geschäftsverhältnisses zwischen Ent-
wicklern und Betreiber des ES (Johnson DG und Mulvey JM 
(1995)). Entwickler und Betreiber haben dieser Annahme 
nach die wichtigen Entscheidungen über die Spezifikatio-
nen des ES gemeinsam getroffen. Sie haben das Konzept des 
ES damit auch gemeinsam zu verantworten. Es ist jedoch 
fraglich, ob dies eine Einschränkung der moralischen Ver-
antwortung des Betreibers gegenüber dem HS zur Folge hat. 
Zwar erhöht sich der Einfluss der Entwickler auf die Gestal-
tung des ES gegenüber einer reinen Vertragsbeziehung. Die 
Entscheidung über den Einsatz trifft der Betreiber jedoch al-
lein; der Einfluss der Entwickler endet mit der Freigabe für 
die Anwendung. Die moralische Verantwortung des Betrei-

bers gegenüber den von ihm beratenen HS entspricht des-
halb weitgehend derjenigen in einem Vertragsverhältnis.

Übernahme der Verantwortung durch Dritte

In einem weiteren Fall ändert sich die moralische Zurechen-
barkeit der Akte des ES, und zwar, falls fachliche Standards 
etabliert werden, denen ein ES im e-Health genügen muss. 
Da diese Standards die Eigenschaften des ES mit bestimmen, 
ist zu erwägen, ob diejenigen, die die Standards zu verant-
worten haben, auch ES-Akte zu verantworten haben, soweit 
sie sich aus dem Einhalten der Standards ergeben. Wird die 
Einhaltung der Standards darüber hinaus durch eine Insti-
tution überwacht, gewissermaßen durch einen ES-TÜV, so 
trägt auch die überwachende Institution Verantwortung für 
das Einhalten der Standards. Eine solche Qualitätssiche-

rung ist – nicht aus Gründen der Verantwortungsübernah-
me, sondern aus Gründen des ggf. vitalen Schutzes der HS 
– zu fordern. Denn mit der konsequenten Berücksichtigung 
des Hinweises darauf, einen ES-Rat immer nur nach Kon-
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sultation eines Arztes zu beherzigen, ist weder zu rechnen, 
noch würde dies die Chancen wahren, die e-Health für einen 
Gewinn an Patientenautonomie und an Verteilungsgerech-
tigkeit bezüglich der Ressourcen des Gesundheitssystems 
verspricht. Die Etablierung fachlicher Standards impliziert 
nicht, dass nicht gleichwohl ES-Leistungen moralisch zu 
fordern sind, die den Standard übertreffen, sowie erkennbar 
sein sollte, dass dieser keine hinreichend strengen Anforde-
rungen stellt.

Partielle Nutzerverantwortung

Abschließend ist zu untersuchen, unter welchen Bedingun-
gen die Verantwortung für die Umsetzung des ES-Rates 
beim Nutzer bzw. beim ES-Betreiber liegt, wobei als ES-Be-
treiber hier alle in Frage kommenden ES-Verantwortlichen 
gelten. Als Kriterium kommt das Arzt-Patienten-Verhältnis 
ins Spiel in seiner Ausgestaltung als Betreiber-Patienten-

Verhältnis. Bestünde zwischen ES-Betreiber und HS ein 
paternalistisches Verhältnis, d. h. läge alle Entscheidungs-
befugnis aufseiten des ES-Betreibers, so hätte dieser auch 
die Umsetzung des ES-Rates allein zu verantworten. Der 
HS hätte keinerlei Entscheidungsfreiheit, könnte also selbst 
nicht handeln, sondern bloß agieren. Ein streng paternalis-
tisches Verhältnis wird jedoch in der Regel nicht vorliegen, 
da der HS das ES unverbindlich konsultiert und über die 
Umsetzung des Rates selbstständig entscheidet. Eher kann 
ein Vertragsverhältnis angenommen werden. Der Betreiber 
lässt sich darauf ein, auf Nachfrage einen Ratschlag mittels 
des ES zu erteilen. Die Entscheidung über die Umsetzung 
des Rates liegt zwar beim HS, als Laie hat er aber keine Mög-
lichkeit, den Rat qualifiziert zu kritisieren. Deshalb kann in 
diesem Fall die Verantwortung für den Rat nicht unterteilt 
werden in die Verantwortung für die Erteilung des Rates und 
eine davon unabhängige für dessen Umsetzung. Damit trüge 
weiterhin der Betreiber die volle Verantwortung für einen 
Rat, den er mittels des ES erteilt. Insofern unterscheidet sich 
diese Situation nicht von derjenigen bei Zugrundelegung 
eines paternalistischen Verhältnisses zwischen ES-Betreiber 
und HS. Ist der HS medizinischer Laie, so besteht die einzige 
Möglichkeit, Verantwortung vom Betreiber auf den HS zu 
übertragen darin, das Geschäftsverhältnis als ein partner-

schaftliches zu gestalten. Der ES-Rat und die Konsequenzen 
seiner Umsetzung müssten mit dem HS besprochen, der Rat 
seinen subjektiven Prioritäten angepasst werden.

Anders ist die Lage, wenn der HS nicht medizinischer 
Laie, sondern Fachmann ist. Cass unterscheidet aus die-
sem Grund zwischen der Verantwortung gegenüber einem 
"domain expert" und derjenigen gegenüber einem "domain 
novice" (Cass K (1996)). Ein Experte, der ein ES konsultiert, 
hat vorab eine bestimmte Erwartungshaltung bezüglich der 
Empfehlung, die ihm das ES geben wird, denn er besitzt 
Wissen über den Entscheidungsprozess und den möglichen 
Ausgang. Damit erfüllt er die Voraussetzung, nicht nur in 
einem partnerschaftlichen, sondern auch in einem Vertrags-
verhältnis erweiterte Eigenverantwortung zu tragen.

Perspektiven

Eine allgemein gültige Antwort auf die Frage, wer Ratschläge 
im e-Health zu verantworten hat, die mittels Expertensys-
temen erteilt werden, kann nicht gegeben werden. Die Ver-
antwortlichkeit hängt von der Lage des Einzelfalls ab. Es ist 
jeweils eine genaue faktische Beschreibung der Situation 

erforderlich, die das Geschäftsverhältnis zwischen Betreiber 
und Entwickler des ES umfassen muss. Diese ist innerhalb 
des abgesteckten Rahmens für jede konkrete Anwendung 
gesondert zu erstellen.

Da für den Nutzer der ES-Rat eine irreduzible Risiko-
komponente enthält, sind strenge Qualitätssicherungsstan-

dards vonnöten. Mit Einführung solcher Standards würden 
Dritte, die selbst über entsprechendes Expertenwissen verfü-
gen, eine Teilverantwortung übernehmen.

Mischformen aus ES- und Expertenrat sollten analysiert 
und ggf. empfohlen werden: Die Kommunikation zwischen 
HS und ES könnte von einem Experten moderiert werden, 
der zumindest eine Plausibilitätsprüfung des ES-Rates vor-
nehmen sollte. Der ES-Betreiber könnte durch die Kombi-
nation von ES und Experten mit geringem personellen Auf-
wand seiner Verantwortung dem HS gegenüber in erheblich 
weiterem Umfang nachkommen, als dies beim reinen ES-Rat 
der Fall ist.
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